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Kapitel 1 Allgemeines 
 
Gegenstand 
Diese Richtlinien regeln insbesondere 
- die Anforderungen an eine schriftliche Modularbeit; 
- den zeitlichen Verlauf; 
- die Beurteilung und Archivierung. 
 
 
Kapitel 2 Anforderungen 
 
Ziel 
Eine schriftliche Modularbeit (z. B. Seminararbeit, Bericht, Portfolio) ist eine fundierte Arbeit zu einem klar defi-
nierten Thema. Sie dient dem Nachweis, dass eine Teilnehmerin/ein Teilnehmer eine modulspezifische Frage-
stellung selbstständig bearbeiten kann. 
 
Standards 
Die betreuende Dozentin/der betreuende Dozent von schriftlichen Modularbeiten leitet die Teilnehmenden zum 
korrekten Schreiben und Zitieren an. Sie/er spricht mit der/dem einzelnen Teilnehmenden verbindlich ab, nach 
welchen Standards eine Arbeit strukturiert und geschrieben und wie Zitate und Literaturquellen korrekt wieder-
gegeben werden sollen. 
 

Umfang 
Der Umfang einer schriftlichen Modularbeit wird in der Modulbeschreibung festgehalten (Anzahl Seiten, Anzahl 
Zeichen). 

 
Arbeitsstunden 
Für das Verfassen einer schriftlichen Modularbeit sind Arbeitsstunden im Umfang von rund 20% des gesamten 
Stundenaufwands des Moduls vorzusehen. Die Modulbeschreibung kann genauere Vorgaben bezüglich des 
Umfangs festlegen. 
 
Teamarbeit 
Schriftliche Modularbeiten können mit schriftlichem Einverständnis der betreuenden Dozentin/des betreuenden 
Dozenten als Teamarbeit verfasst werden. Bei Teamarbeiten multipliziert sich der Umfang der Arbeit mit der 
Anzahl der Teammitglieder. Der Beitrag jedes Teammitglieds muss eindeutig identifizierbar sein. 

 
 
Kapitel 3 Zeitlicher Verlauf 
 
Themenstellung 
Das Thema der schriftlichen Modularbeit wird im Konsens zwischen der betreuenden Dozentin/dem betreuen-
den Dozenten und den einzelnen Teilnehmenden festgelegt. Kann kein Konsens erreicht werden, legt die 
betreuende Dozentin/der betreuende Dozent das Thema fest. 
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Vorbesprechung 
Die betreuende Dozentin/der betreuende Dozent konkretisiert in einer Vorbesprechung mit der Teilnehme-
rin/dem Teilnehmer ihre/seine Erwartungen an die schriftliche Modularbeit. 
 
Einreichung 
Die schriftliche Modularbeit ist innerhalb von vier Wochen ab Zuteilung des Themas bei der betreuenden Do-
zentin/beim betreuenden Dozenten einzureichen. Der Abgabetermin kann durch die betreuende Dozentin/den 
betreuenden Dozenten verlängert werden. Wird die schriftliche Modularbeit nicht innerhalb der festgelegten 
Frist eingereicht, gilt sie als nicht bestanden. 
 
Nachbesprechung 
Die betreuende Dozentin/der betreuende Dozent bespricht in der Regel in einer Nachbesprechung mit der 
Teilnehmerin/dem Teilnehmer die eingereichte Arbeit. Falls die Modularbeit als ungenügend beurteilt wird, ist 
eine Besprechung obligatorisch durchzuführen. 
 
 
Kapitel 4 Beurteilung und Archivierung 
 
Beurteilung und Bewertung 
Die betreuende Dozentin/der betreuende Dozent erstellt eine schriftliche Beurteilung der schriftlichen Modular-
beit und bewertet diese gemäss Art. 16 Abs. 1 des EHB-Studienreglements. 
 
Eröffnung 
Die Leiterin/der Leiter des Weiterbildungslehrgangs eröffnet der Teilnehmerin/dem Teilnehmer die schriftliche 
Beurteilung und Bewertung der schriftlichen Modularbeit. 
 
Wiederholung 
Schriftliche Modularbeiten mit den Bewertungen A bis und mit E können nicht überarbeitet und zur erneuten 
Beurteilung eingereicht werden. Schriftliche Modularbeiten mit der Bewertung F (nicht bestanden) können 
zweimal überarbeitet werden. 
 
Einsprache 
Die Teilnehmerin/der Teilnehmer kann beim EHB Einsprache erheben, wenn sie/er zum dritten Mal eine 
schriftliche Modularbeit nicht bestanden hat (Bewertung F [nicht bestanden]) und somit den Abschluss des 
Weiterbildungslehrgangs nicht erlangen kann. Die Einsprache ist innerhalb von 30 Tagen nach der Eröffnung 
der Bewertung schriftlich an die Direktorin/den Direktor des EHB (Adresse: Kirchlindachstrasse 79, Postfach, 
CH-3052 Zollikofen) zu richten. Diese Frist kann nicht verlängert werden. Die Einsprache hat einen Antrag und 
eine Begründung zu enthalten. 
 
Archivierung 
Die schriftliche Modularbeit sowie die schriftliche Beurteilung werden von der Leiterin/dem Leiter des Weiter-
bildungslehrgangs mindestens drei Jahre aufbewahrt. 
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Inkrafttreten 
Diese Richtlinien treten am 1. August 2008 in Kraft. 
 
 
22. Mai 2008 
Die Direktorin EHB 
 
 
 
 
Dr. Dalia Schipper 


